
 

BRAUNSCHWEIGER BEZIRKSDARTVERBAND E.V. 

AUFNAHMEANTRAG 

 
Wir beantragen die Mitgliedschaft im BBDV e.V., binden uns willentlich auch mittelbar im Namen 
unserer Einzelmitglieder unter Anerkennung der Satzung/Ordnungen an die Verbandsregeln und 

beugen uns so vorbehaltlos der Verbandsautorität 

 
Vereinsname: Hauptvereinsname: 

LSB-Nr.: ggf. beantragt am: 
 

Verantwortlicher Spielstätte 

Name/Vorname: Name: 

Straße: Straße: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

E-Mail: E-Mail: 

Tel.-Mobil: Tel.-Mobil: 

Tel.-Festnetz: Tel.-Festnetz: 

 

Stellvertreter Rechnungsanschrift 

Name/Vorname: Name: 

Straße: Straße: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

E-Mail: E-Mail: 

Tel.-Mobil: Tel.-Mobil: 

Tel.-Festnetz: Tel.-Festnetz: 



Rechtliche Belehrung und Informationspflicht nach Artikel 12-14 DSGVO 

Braunschweiger Bezirksdartverband e.V. (BBDV e.V.), Unstrutstr. 1, 38120 Braunschweig 
Gesetzlich nach § 26 BGB gemeinsam durch 2 Vorstandsmitglieder vertreten 

Präsident Burkhard Volling, Unstrutstr. 1, 38120 Braunschweig 
Vizepräsident Thomas Wetzer, Sonnenweg 28, 38350 Helmstedt 

Schatzmeister Nicole Capellmann, Calvördestr. 3, 38118 Braunschweig 

Satzung und Ordnungen werden durch Einblick auf der Homepage www.bbdv-online.de unter Regelwerke 
zur Kenntnis gebracht. 

 
Der Verarbeitung liegt eine Vertragserfüllung gemäß Artikel 6 Abs.1 lit. b) DSGVO zugrunde. 
Bei Datenerhebung ohne die Erfordernis, tritt die Einwilligung lt. Artikel 6 Abs.1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 inkraft. 

Personenbezogene Daten werden zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung verarbeitet, zugänglich gemacht 
oder veröffentlicht. Die unbefugte Nutzung zu abweichenden Zwecken ist ebenso ausgeschlossen, wie eine 
Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Einwilligung der betroffenen Person. 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Rahmen sportlicher Ereignisse auf der 
Vereinsinternetseite, bei Auftritten in Sozialen Medien sowie durch den Fachverband veröffentlicht und ggf. 
an Printmedien übermittelt. Hier fußt die Wahrung berechtigten Verbandsinteresses (Artikel 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO), das in der Öffentlichkeitsinformation über Vereinsaktivitäten besteht 

Personenbezogenen Daten werden während der Mitgliedschaft gespeichert, bei Beendigung in Kategorien 
gemäß gesetzlicher Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. Im Zeitraum 
zwischen Beendigung und Löschung besteht die eingeschränkte Verarbeitung, bei der bestimmte Kategorien 
wie Name, Team, Erfolge durch berechtigtes Verbandsinteresse an zeitgeschichtlicher 
Ereignisdokumentation in Chroniken gespeichert werden. 

 
Wir willigen freiwillig der zeitunbeschränkten Nutzung unserer personenbezogenen Daten durch den BBDV 
e.V. ein. Der Veröffentlichung von Fotos/Videos unseres Vereins (ankreuzen): 

O erteilen wir das Einverständnis 

O verweigern wir das Einverständnis 

Uns ist bewusst, dass Veröffentlichungen weltweit abrufbar und so die Verwendung durch Dritte nicht 
ausgeschlossen ist. Die Einwilligung ist jederzeit ganz oder teilweise mit Zukunftswirkung widerrufbar. Ein 
Widerruf ist in Textform an die Adresse des BBDV e.V. zu richten. Eine bestehende Veröffentlichung wird 
unverzüglich entfernt und die zukünftige Übermittlung eingestellt. Die vollständige Löschung im Internet ist 
jedoch verbandsseitig nicht sicherzustellen, da externe Nutzer die Daten herunterladen oder kopieren 
könnten - der BBDV e.V. ist hier außerhalb der Haftung. 

 
Dem Mitglied stehen unter den genannten Voraussetzungen folgenden Rechte im Rahmen der DSGVO zu: 
Auskunft nach Artikel 15 * Berichtigung nach Artikel 16 * Löschung nach Artikel 17 * Einschränkung der 
Verarbeitung nach Artikel 18 * Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 * Widerspruch nach Artikel 21 * 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77. 

 
Wir nahmen die Spielbetriebs- und Vereinserklärung sowie datenschutzrechtliche Informationen ebenso zur 
Kenntnis wie die Regelwerke des BBDV e.V. 

 
 

 
Ort, Datum: 

 

 

 
Im Namen des Vereins - 
Unterschrift Vorsitzender/Abteilungsleiter: 

 

 



 

 
Angaben zur Spielstätte 

Bezeichnung:   

 

Adresse:       

 

Telefon:       

 

Nichtraucher: ja □ nein □ Barriefrei: ja □ nein □ Anzahl der Boards:   

 

Ankreuzen                                                                                            vorschriftsmäßig unzutreffend 

 
1. Abstand (237 cm) Board – Oche □ □ 

2.  Höhe (173 cm Bullseye) Board □ □ 

3. Board Paradart sitzend □ □ 

4. Breite und Höhe der Oche □ □ 

5. Seitlicher Abstand (Bullseye) Wand (90 cm) □ □ 

6. Abstand zum nächsten Board (Bullseye-Bullseye) 180 cm □ □ 

7.  Beleuchtung □ □ 

8. Abstand hinter dem Oche (min. 61 cm) □ □ 

9. Schreibtafel / Scorer gut sichtbar □ □ 
 
Mit diesem korrekt ausgefüllten und unterzeichneten Formular versichert der Verein die Übereinstimmung mit den 
BBDV-Regularien. Das Original verbleibt beim Verein, eine Kopie erhält das Präsidium per Email-Anhang.  
Für jede neue Spielstätte ist ein weiter Vordruck erforderlich 
Bei Eventualitäten wie Beanstandungen durch den Ligakontrahenten, erfolgt eine Prüfung auf Regelkonformität 
durch den Sportwart. Sollten sich Mängel zeigen, werden Boardanlagen(n) sowie ggf. Spielstätte für BBDV-
Veranstaltungen bis zur durchgeführten Nachbesserung nicht zugelassen. 
 

 

Verein: 

 
 
 

Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift 

Abnahme durch Sportwart: 

   

Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift 



 

 
Braunschweiger Bezirksdartverband e.V. 

Saison 2026 / 2027 
Teamkoordinierung 

 
Vereinsname: Vereinsnummer: 

 

 

Team: 
Termin und Uhrzeit 

Freitag: 
Sonnabend: 
Sonntag: 

 

Team: 
Termin und Uhrzeit 

Freitag: 
Sonnabend: 
Sonntag: 

 

Team: 
Termin und Uhrzeit 

Freitag: 
Sonnabend: 
Sonntag: 

 

Team: 
Termin und Uhrzeit 

Freitag: 
Sonnabend: 
Sonntag: 

BBDV Ligen–Regelspieltag und Zeit Samstag,16:00 Uhr 

Termine an denen nicht gespielt werden kann, Begründung und ggf. 
Ausweichtermin: 

 

 

 

 

 

 
Datum:  Name, Vorname  Unterschrift   



BRAUNSCHWEIGER BEZIRKSDARTVERBAND E.V. 
Team Meldung Saison 2026 / 2027 

 
 

 
Verein:   Vereinsnummer:   

 

Team:   

 

 Name Geb. Datum 
(TT.MM.JJJ) 

m/w E-Mail 
(notwendig bei 
Teamcaptain) 

Telefon 
(notwendig bei 
Teamcaptain) 

Sportlererklärung 
liegt vor 

Captain       

Vertreter       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

 

 

 

 

 

 

 

 

Braunschweiger Bezirksdartverband e.V. - Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter e.G. BLZ 270 925 55, Kto-Nr. 101 996 100 IBAN: DE52 2555 0101 9961 00; BIC GENODEF1WFV 



Braunschweiger Bezirksdartverband e.V. 

Team Meldung Saison 2026 / 2027 
 
 

 
Verein:   Vereinsnummer:   

 

Team:   

 

 Name Geb. Datum 
(TT.MM.JJJ) 

m/w E-Mail 
(notwendig bei 
Teamcaptain) 

Telefon 
(notwendig bei 
Teamcaptain) 

Sportlererklärung 
liegt vor 

Captain       

Vertreter       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

Spieler       

 

 

 

 

 

 

 

 

Braunschweiger Bezirksdartverband e.V. - Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter e.G. BLZ 270 925 55, Kto-Nr. 101 996 100 IBAN: DE52 2555 0101 9961 00; BIC GENODEF1WFV 



 
 

BRAUNSCHWEIGER BEZIRKSDARTVERBAND E.V. 

Sportlererklärung 
 

 
Name: Vorname: 

Straße: PLZ/Ort: 

Geb.-Datum: Staatsangehörigkeit (optional): 

Telefon (optional): E-Mail (optional): 

 
Ich beantrage die Erteilung einer individuellen Spielerlaubnis im BBDV e.V., komme meiner Beitragspflicht nach, 
erkenne die Satzung und Ordnungen an, binde mich willentlich an die Verbandsregeln 
und beuge mich so vorbehaltlos der Verbandsautorität. 
 
Durch diese für beide Teile in gleicherweise rechtsgeschäftliche Erklärung wird dem Sportler die Teilnahme am 
Spielbetrieb des BBDV e.V. gewährt. Die Berechtigung gilt ab Verbandszustimmung, besteht bis zum 30.06. des 
Folgejahres und verlängert sich ggf. jeweils erneut um ein Geschäftsjahr. 
 
Ich erkenne zudem verbindlich die Anti-Doping-Regelung des DDV und LSB an und unterliege strikt der 
Verpflichtung, mich weder an Dopingmaßnahmen zu beteiligen noch aktive oder passive Unterstützung zu gewähren. 
Verstöße gegen Verbandsvorgaben werden nach jeweiligem Regelwerk sanktioniert. 
 

Willensbekundungen sind in Textform abzugeben: 
BBDV e.V., Unstrutstr. 1, 38120 Braunschweig, praesidium@bbdv-online.de 

 
Satzung und Ordnungen des BBDV e.V. werden durch Einblick auf der Homepage 

www.bbdv-online.de unter Regelwerke zur Kenntnis gebracht. 
 
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich dieser Erklärung zu. 
 
 
Ort, Datum: Unterschrift:  

 

 

 

Für Minderjährige ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich, 
die ggf. auch im Namen eines weiteren Sorgeberechtigten abgegeben wird. 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich für das Verhalten des Minderjährigen straf- und haftungsrechtlich nach 
Gesetzesmaßgabe die Verantwortung trage. 
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich dieser Erklärung zu. 
 
 
 
Vor- und Nachnamen gesetzlicher Vertreter:   

 

 

Ort, Datum:   

 

 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter:   



Erklärung zum Datenschutz nach DSGVO 
 
Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses erhebt der BBDV e.V. personenbezogene Daten, um sie zur Wahrung 
von Verbandsbelangen zu speichern, zu verarbeiten und zur Vereinsansicht freizugeben. Notwendige Daten können 
durch Mitgliedserfordernisse an den Landesverband NDV e.V. und Landessportbund Niedersachsen zur Verarbeitung 
weitergeleitet werden. Hier fußt eine Vertragserfüllung gemäß Artikel 6 DSGVO. 
 
Personenbezogene Daten werden zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung verarbeitet, zugänglich gemacht und 
veröffentlicht. Unbefugte Nutzung zu abweichenden Zwecken ist ebenso ausgeschlossen, wie eine Weitergabe an 
Dritte ohne schriftliche Einwilligung. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Rahmen sportlicher 
Ereignisse im Internet veröffentlicht und ggf. an Medien übermittelt. Hier liegt die Wahrung berechtigten Interesses 
zugrunde. 
 
Gespeicherte personenbezogene Daten werden bei Mitgliedschaftsende gemäß Gesetzesfrist vorgehalten und dann 
gelöscht. Im Zeitraum zwischen Beendigung und Löschung wird eingeschränkt verarbeitet. Speicherung von 
Kategorien in Chroniken erfolgt durch berechtigtes Interesse an zeitgeschichtlicher Ereignisdokumentation. 

Wir willigen freiwillig der zeitunbeschränkten Nutzung unserer personenbezogenen Daten durch den BBDV e.V. ein. 
Der Veröffentlichung von Fotos/Videos (ankreuzen): 

O erteile ich das Einverständnis 
O verweigere ich das Einverständnis 

 

Ich willige freiwillig der Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den BBDV e.V. im Bewusstsein ein, dass 
Veröffentlichungen weltweit abrufbar und die Verwendung durch Dritte nicht auszuschließen ist. Die Erlaubnis ist 
jederzeit ganz oder teilweise mit Zukunftswirkung widerrufbar. Der Widerruf ist in Textform an den Vorstand des 
BBDV e.V. zu richten. Eine bestehende Veröffentlichung wird unverzüglich entfernt und zukünftig vermieden. Die 
vollständige Löschung im Internet ist verbandsseitig jedoch nicht sicherzustellen, da externe Nutzer die Daten 
herunterladen oder kopieren könnten - der BBDV e.V. ist hier außerhalb der Haftung. 
 
Mir stehen folgende Rechte im Rahmen der DSGVO zu: 
 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 

Mit meiner Unterschrift stimme ich dieser Erklärung zu und nehme die Information zum Datenschutz zur Kenntnis. 

Ort, Datum: Unterschrift:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Für Minderjährige ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich, die ggf. auch im Namen eines weiteren 
Sorgeberechtigten abgegeben wird. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich für das Verhalten des Minderjährigen straf- und haftungsrechtlich nach 
Gesetzesmaßgabe die Verantwortung trage. 
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich dieser Erklärung zu und nehme die Information zum Datenschutz zur Kenntnis. 

Vor- und Nachnamen gesetzlicher Vertreter:   

Ort, Datum:   

 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter:  



NDV-Vereinserklärung 

 
Vereinsname:   Vereins-Nr. + LSB-Nr.: 

 

 
Landesverband: NDV e. V. Bezirksverband:   

Verantwortlicher 
Spielstätte 

Name/Vorname: Name: 

Straße: Straße: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

E-Mail: E-Mail: 

Tel.-Mobil: Tel.-Mobil: 

Tel.-Festnetz: Tel.-Festnetz: 

Stellvertreter Rechnungsanschrift 

Name/Vorname: Name: 

Straße: Straße: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

E-Mail: E-Mail: 

Tel.-Mobil: Tel.-Mobil: 

Tel.-Festnetz: Tel.-Festnetz: 

Versendung von Ligapost an: Ansprechpartner □ Spielstätte □ 

Angaben zur Spielstätte 

Anzahl Mannschaften:  Anzahl Boards:  Rauchfreiheit: Ja □ Nein □ 
Spiele nach Jugendschutzgesetz möglich? ja □ nein □ ungewiss □ 

Hiermit erkennt unser Verein Satzung und Ordnungen des NDV e.V. an. Die Erklärung gilt ab Unterzeichnungstag, 
besteht bis zum 30.06. des Folgejahres und verlängert sich jeweils erneut um ein Geschäftsjahr. Ein Widerspruch ist 
gegenüber dem Verbandsvorstand schriftlich zu erklären. Verstöße gegen Verbandsvorgaben werden wie folgt 
sanktioniert. 
 
Bei Verstößen gegen Satzung und Ordnungen im Sportbetrieb können folgende Strafen verhängt werden: 
 
Zur Aufrechterhaltung des korrekten Sportbetriebs hat der Landessportwart oder der vom NDV-Präsidium eingesetzte Vertreter im Amt das Recht auf autarke Disziplinierung, die im Falle eines Widerspruchs durch das Präsidium als 
Verbandsgerichtsorgan überprüft wird. Bei Voraussetzung der Vorsätzlichkeit gegen Satzung und Ordnungen stehen ihm als Maßnahmen Geldstrafen, Sperren und Punktabzüge im Rahmen folgenden Katalogs zur Verfügung: 

1. Geldstrafen 
a) Nichtantritt eines Teams oder nicht fristgerechte Spielabsage € 125,- 

(in der Niedersachsenliga wird je Spieltag nur einmal eine Verbandsstrafe gegen 
dasselbe Team verhängt) 

b) Nichtantritt der Heimmannschaft ohne Absage (24 Std. vorher) € 175,- 
(je € 50,- davon als Kostenpauschale für das/die Auswärtsteam/s) 
Nichtantritt des Teams mit Heimrecht in der Niedersachsenliga € 225,- 
(je € 50,- als Kostenpauschale für das/die Auswärtsteam/s) 

c) Eigenmächtige Spielverlegung (je Team) € 50,- 
d) Rücknahme eines Teams in der Saison € 250,- 

(zweimaliger Nichtantritt in einer Halbsaison gilt als Rücknahme) 
(dreimalige Spielabsage in einer Halbsaison gilt als Rücknahme) 

Bei Blockspieltagen gilt diese Regelungen entsprechend für die kompletten Spieltage. 

Sollte ein Team an mehr als zwei Spieltagen gem. NDV-Spielplan zu einem angesetzten 

Spiel oder beiden angesetzten Spielen nicht antreten oder sollte ein Team an mehr als 

zwei Spieltagen ein angesetztes Spiel oder beide angesetzten Spiele absagen, gilt 

dieses als Teamrücknahme. Spieltermine verlegter Spiele werden diesbezüglich wie 

ordentliche Spieltage behandelt. 



e) Verspäteter Spielberichtsbogen (Frist 48 Stunden) bzw. Nichteintragung in das NDV- € 10,- 

Datenbanksystem 
 

f) Fehlerhafter oder unvollständiger Spielbericht € 10,- 

g) Nichteintragung Höherspielender im Spielberichtsbogen € 10,- 

h) Verstöße gegen § 2 Nr. 5 NDV-SpoWo € 50,- 

i) Sonstige Verstöße gegen diese Ordnung € 10,- bis € 250,- 

j) Verspätete oder unterlassene Ergebnismitteilung bzw. Fotoversand Spielbericht € 10,- 
 

an den Landessportwart oder dessen Vertreter im Amt unmittelbar nach Spielende 

k) Fristgerechte Spielabsagen werden wie folgt geahndet: 

1. 0,30 € pro Km zwischen Spielstätte und Spielstätte für ein KFZ, aber mind. € 50,- 

2. Heimmannschaften € 50,- 

l) 3.-7. nichtgenehmigter Antritt in Mindestspielstärke € 50,- 

m) Durchführung von Konkurrenzturnieren € 100,- 

(2. Verstoß) € 200,- 

(3. Verstoß) € 250,- 

n) Spielsperre bis zu 4 Spiele 
Sollte bei einer Teamrücknahme in derselben Halbsaison bereits eine Strafe gem. § 20 Nr. 1 a) oder § 20 Nr. 1 b) verhängt worden sein, vermindert sich die Strafe gem. § 20 Nr. 1 d) um € 125,-. 
Sollte bei einer Teamrücknahme in derselben Halbsaison bereits eine Strafe gem. § 20 Nr. 1 l) verhängt worden sein, vermindert sich die Strafe gem. § 20 Nr. 1 d) um die Gesamthöhe der verhängten Strafen gem. § 20 Nr. 1 l). 
Bei verhängten Geldstrafen wird eine Zahlungsfrist von 2 Wochen eingeräumt. Die Frist beginnt mit Datum des Poststempels oder ersatzweise des Eingangsvermerkes der Mitteilung. Bei fruchtlosem Verstreichen der Frist tritt 
automatisch eine Sperre des jeweiligen Spielers, des jeweiligen Teams oder des jeweiligen Vereines bis zur Zahlung ein. Ein möglicher Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. 
Gegen eine Entscheidung des Landessportwartes oder dessen Vertreters im Amt ist Widerspruch 
beim NDV-Präsidium zulässig. Dieser ist schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung an den NDV-Präsidenten oder dessen Vertreter im Amt zu schicken. Ein Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. 

2. Punktabzüge 
Im Liga- und Pokalbetrieb sind Punktabzüge unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

 

• Einsatz eines Spielers ohne Spielberechtigung gem. Satzung und Ordnungen des NDV e. V. 

• Einsatz eines Spielers unter fremden Namen 

• Ausfall eines Spieles durch eigenes Verschulden 

• entfällt 

• Verstoß gegen die Festspielregel gem. § 26 der NDV-SpoWo 

• Berechtigte Spielerproteste, nach deren Prüfung die Herstellung oder Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Spielbetriebs unmöglich war. 

• Verstöße gegen § 22.5 oder § 23.5 oder § 23.6 der NDV-SpoWo 

• Verstöße gegen § 15.3 oder § 15.4 oder § 15.5 oder § 16.3 der NDV-SpoWo 
Punktabzüge im Liga- und Pokalbetrieb werden wie folgt gewertet: 

1. für 8er Teams 0:2 / 0:12 / 0:36 

2. für 6er Teams 0:2 / 0:12 / 0:36 

3. für 4er Teams 0:2 / 0:12 / 0:36 

Bei schweren Verstößen gegen die SpoWo, insbesondere die Turnier- und Wettkampfregeln (§ 27 bis § 34 der NDV-SpoWo) oder bei grober Unsportlichkeit kann ein Abzug von Ranglistenpunkten erfolgen. 
Verstöße gegen § 27.5 der NDV-SpoWo werden mit Punktabzug geahndet. Über den Punktabzug entscheidet der Landessportwart oder dessen Vertreter im Amt. 
Gegen diese Entscheidungen des Landessportwarts oder dessen Vertreters im Amt ist Widerspruch beim NDV-Präsidium zulässig. Dieser ist schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung an den NDV-
Präsidenten zu schicken. Ein Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. 

3. Spielsperren 
Bei Vereinswechsel während der Saison kommen folgende Sperren und Gebühren zum Tragen: 

a) Wechsel in der 1. Halbserie 4 Spiele Sperre, zuzügl. € 10,- Gebühr 
b) Wechsel in der 2. Halbserie 2 Spiele Sperre, zuzügl. € 10,- Gebühr 

Die 1. Halbserie (Hinrunde) endet mit dem 31.12. eines Jahres. Die 2. Halbserie (Rückrunde) beginnt am 01.01. eines Jahres. 
Die Sperre erstreckt sich auf die gem. NDV-Spielplan angesetzten nächsten 4 bzw. 2 Spielpaarungen ungeachtet des tatsächlichen Spieltermines. 
Die Spielsperre beginnt mit Datum des Poststempels oder ersatzweise des Eingangsvermerkes der Meldung. Bei Nichtzahlung der Gebühr verlängert sich die Spielsperre dementsprechend. 
Es können Mannschaften und Spieler bis zu 4 Spiele vom NDV-Präsidium gesperrt werden, wenn gegen die Satzung und Ordnungen des NDV e. V. grobe Verstöße vorliegen. 
4. Meldungen 

Wissentliche Falschmeldungen eines Vereins oder Unterlassung werden als verbandsschädigendes Verhalten sanktioniert. Erfolgt die Meldung eines Mitglieds nach der Satzung nicht fristgerecht oder bestehen berechtigte Zweifel an 

der Korrektheit der Angaben, ist der NDV - Schatzmeister unter Präsidiumszustimmung zwecks Prüfung zur vorläufigen Sperrung des Mitgliedsvereins berechtigt. 

 
5. Weitere Verbandstrafen 
Gegen folgende Verstöße können Verbandsstrafen erfolgen: 

a. Gefährdung von Verbandsinteressen 

b. verbandsschädigendes Verhalten 
 

c. Verstöße gegen Satzung oder Ordnungen 

d. Missachtung von Anordnungen 
 

e. Verletzung von Förderpflichten, insbesondere der Loyalitätspflicht 

f. Nichterfüllung schriftlich fixierter Vereinbarungen 

 
g. unsportliches Verhalten 

 

 
Hierfür werden folgende Strafen verhängt: 

a) Ablehnung der Verfahrenseröffnung 
 

b) Einstellung des Verfahrens 

c) Verwarnung oder Verweis 
 

d) Verbot der Turnierausrichtung 

e) Verbot der Turnierteilnahme 

f) Geldbuße 
g) Ausschluss vom Spielbetrieb bis maximal 4 Spiele 

h) Amtssuspendierung 
i) Amtsverbot 

 
j) Entzug des aktiven oder/und passiven Wahlrechts bis zu einem Jahr 

 
k) Ausschluss vom Spielbetrieb 

 

 

Satzung und Ordnungen des NDV e. V. sind ersichtlich unter: 
www.ndvev-online.de 



*********************************************************************************************** 
Information zum Datenschutz nach DSGVO 

 
Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses erhebt der NDV e.V. vereins- und personenbezogene Daten, um sie zur 
Wahrung von Verbandsbelangen zu speichern, zu verarbeiten und zur Vereinsansicht freizugeben. Notwendige 
Daten können durch Mitgliedserfordernis an den Bundesverband DDV e.V. und Landessportbund Niedersachsen zur 
Verarbeitung weitergeleitet werden. Der Verarbeitung liegt eine Vertragserfüllung gemäß Artikel 6 Abs.1 lit. f) DSGVO 
zugrunde. 
 
Personenbezogene Daten werden zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung verarbeitet, zugänglich gemacht oder 
veröffentlicht. Unbefugte Nutzung zu abweichenden Zwecken ist ebenso ausgeschlossen, wie eine Weitergabe an 
Dritte ohne schriftliche Einwilligung. Weiterhin werden personenbezogene Daten einschließlich Fotos/Videos im 
Rahmen sportlicher Ereignisse im Internet veröffentlicht und ggf. an regionale/überregionale Medien übermittelt. Hier 
fußt die Wahrung berechtigten Interesses. 
 
Personenbezogene Daten werden während der Mitgliedschaftsdauer gespeichert, bei Beendigung in Kategorien 
gemäß Gesetzesfrist weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. Im Zeitraum zwischen Beendigung und 
Löschung wird eingeschränkt verarbeitet. Speicherung bestimmter Kategorien in Chroniken erfolgt durch berechtigtes 
Interesse an zeitgeschichtlicher Ereignisdokumentation. 
 
Wir willigen freiwillig der zeitunbeschränkten Nutzung unserer personenbezogenen Daten durch NDV e.V. und dem 
Bezirksverband ein. Uns ist bewusst, dass Veröffentlichungen weltweit abrufbar und die Verwendung durch Dritte 
nicht auszuschließen ist. Die Einwilligung ist jederzeit ganz oder teilweise mit Zukunftswirkung widerrufbar. Ein 
Widerruf ist in Textform (Brief/E-Mail) an den Vorstand des NDV e.V. zu richten. Eine bestehende Veröffentlichung 
wird unverzüglich entfernt und die zukünftige Übermittlung eingestellt. Eine vollständige Löschung im Internet ist 
jedoch durch die Verbände nicht sicher zu stellen, da andere Internetseiten die Daten zur Nutzung herunterladen 
oder kopieren könnten. Die Verbände befinden sich hier außerhalb der Haftung. Uns ist bekannt, dass bei Teilnahme 
an Verbandsveranstaltungen Fotos und Videos gefertigt und trotz Widerrufs im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet und publiziert werden dürfen. 
 
Jedem Mitglied stehen folgende Rechte lt. DSGVO zu: 
Auskunft nach Artikel 15 * Berichtigung nach Artikel 16 * Löschung nach Artikel 17 * Einschränkung der Verarbeitung 
nach Artikel 18 * Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 * Widerspruch nach Artikel 21 * Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde nach Artikel 77. 
 
Eine Willensbekundung hat schriftlich gegenüber dem Verbandsvorstand zu erfolgen: 

NDV e.V., Melanie Kunze, Anemonenweg 16, 38315 Hornburg, erklaerungen@ndvev-online.de 

************************************************************************************** 
Mit meiner Unterschrift willige ich im Namen meines Vereins in die NDV -Vereinserklärung ein und nehme die 
Information zum Datenschutz zur Kenntnis. Die Zustimmungs-Erklärung gilt zwingend als Voraussetzung zur 
Teilnahme am Spielbetrieb des NDV. 

Ort, Datum:   

 Name und Unterschrift Vereinsvertreter:  


